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Pilotprojekten sowie deren Umsetzung im Rahmen von 
Demonstrations- und Anwendungsvorhaben gefördert. 
Gefördert werden können auch Durchführbarkeitsstu-
dien im Vorfeld der industriellen Forschung oder der ex-
perimentellen Entwicklung.

Die Förderung von Vorhaben aus dem Programmbereich 
„Innovation“ soll dazu beitragen:

–  mit innovativen Konzepten und Techniken Energie zu 
sparen sowie klima- und umweltschädliche Emissio-
nen zu reduzieren,

–  den Anteil der Erneuerbaren Energien auszubauen 
und deren Integration in das Netz zu unterstützen,

–  das Energiesystem zu fl exibilisieren sowie sektorüber-
greifende ökologische Flexibilitätsoptionen zu ent-
wickeln beziehungsweise diese zu stärken,

–  die wissenschaftlichen oder technologischen Grund-
lagen in diesen Bereichen zu stärken und

–  die Innovationsfähigkeit von Unternehmen und Ein-
richtungen zu unterstützen.

1.2
Zuwendungen werden auf der Grundlage dieser Richt-
linie und nach Maßgabe insbesondere folgender Rege-
lungen in der jeweils geltenden Fassung gewährt:

–  §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. 
NRW. S. 158), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 4. Dezember 2012 (GV. NRW. S.  636) geändert 
worden ist, sowie den dazugehörigen Verwaltungsvor-
schriften zur Landeshaushaltsordnung (VV, VVG zur 
LHO), RdErl. des Finanzministeriums vom 30. Sep-
tember 2003 (MBl. NRW. S. 1254/ SMBl. NRW. 631),

–  Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 
18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 
107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. 
L  352 vom 24.12.2013, S.  1), (De-minimis-Verord-
nung),

–  Verordnung (EU) Nr.  651/2014 der Kommission vom 
17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit be-
stimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnen-
markt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(ABl. L 187 vom 26.6.2014, S.  1), (Allgemeine Grup-
penfreistellungsverordnung (AGVO)),

–  Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 16. No-
vember 2006 über die Transparenz der fi nanziellen Be-
ziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den öf-
fentlichen Unternehmen sowie über die fi nanzielle 
Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen (ko-
difi zierte Fassung), (ABl. L 318 vom 17. 11. 2006, S. 17).

Bei der Gewährung einer Zuwendung aus EU-Mitteln 
gelten darüber hinaus die entsprechenden Regelungen zu 
dieser Richtlinie:

–  Rahmenrichtlinie über die Gewährung von Zuwen-
dungen aus dem Europäischen Fonds für Regionale 
Entwicklung im Zielbereich Investitionen in Wachs-
tum und Beschäftigung (EFRE) in der Förderperiode 
2014-2020 im Land Nordrhein-Westfalen (EFRE-Rah-
menrichtlinie),

–  Verordnung (EU) Nr.  1303/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit 
gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des länd-
lichen Raums und den Europäischen Meeres- und 
 Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen 
über den Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsions-
fonds und den Europäischen Meeres- und Fischerei-
fonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1083/2006 des Rates (ABl. L 347 vom 20. 12. 2013, 
S. 320),

–  Verordnung (EU) Nr.  1301/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über den Europäischen Fonds für regionale Entwick-

71247

Richtlinien über die Gewährung von 
arbeitsplatzschaffenden Existenzgründungshilfen 

für Handwerksmeister/-innen
(Meistergründungsprämie NRW)

RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 
Industrie,  Mittelstand und Handwerk 

– IV B 3 – 71 – 65 – 
v. 4. 5. 2015

Mein RdErl. vom 3. 5. 2004 (SMBl. NRW 71247) wird wie 
folgt geändert:

Die Nummer 8 wird wie folgt neu gefasst:

„8
Laufzeit

Die Richtlinie ist bis zum 31. Dezember 2015 befristet.“

– MBl. NRW. 2015 S. 338

751

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
aus dem „Programm für rationelle Energie-

verwendung,  regenerative Energien und 
Energiesparen – progres.nrw – 
Programmbereich Innovation“

(progres.nrw – Innovation)
Gem. RdErl. des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, 
des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Industrie, 
 Mittelstand und Handwerk und des Ministeriums für 

Innovation, Wissenschaft und Forschung
v. 15. 4. 2015

Vorbemerkung
Das Land Nordrhein-Westfalen bündelt im Förderpro-
gramm für rationelle Energieverwendung, regenerative 
Energien und Energiesparen (progres.nrw) den Großteil 
seiner klima- und energiepolitischen Förderaktivitäten. 
Der Programmbereich „progres.nrw – Innovation“ hat 
zum Ziel, anwendungsorientierte wissenschaftliche und 
technologische Grundlagen für die Bewältigung der Zu-
kunftsaufgaben im Themenbereich Energie in nord-
rhein-westfälischen Unternehmen und Forschungsein-
richtungen zu schaffen und die Erreichung der Ziele aus 
dem Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes zu unter-
stützen. Die Richtlinie ist zudem ein Baustein der For-
schung für nachhaltige Entwicklung auf den entspre-
chenden Feldern der großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen, die in der Forschungsstrategie Fort-
schritt NRW benannt werden.

Inhaltsübersicht

1   Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

2   Gegenstand der Förderung

3   Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsemp-
fänger

4   Zuwendungsvoraussetzungen

5   Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

6   Antrags- und Bewilligungsverfahren

7   Inkrafttreten

Anlage 1 – Beihilfeintensitäten

1 
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

1.1
Mit dem Förderbaustein „progres.nrw – Innovation“ 
werden Vorhaben der industriellen Forschung und der 
experimentellen Entwicklung bis hin zu Prototypen und 
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ren und Dienstleistungen in einem für die realen 
Einsatzbedingungen repräsentativen Umfeld. Das 
Hauptziel dieser Maßnahmen muss darin bestehen, 
im Wesentlichen noch nicht feststehende Produkte, 
Verfahren oder Dienstleistungen weiter zu verbes-
sern.

b)   Entwicklung von kommerziell nutzbaren Prototypen 
und Pilotprojekten, wenn es sich dabei zwangsläufi g 
um das kommerzielle Endprodukt handelt und dessen 
Herstellung allein für Demonstrations- und Validie-
rungszwecke zu teuer wäre (siehe auch Nummer 5.3).

2.3.2
Unter Demonstrationsmaßnahmen sind unter anderem 
Vorhaben zu verstehen, bei denen

a)  ein einzelner Prototyp getestet wird,

b)   mehrere Prototypen in einer quantitativen Größen-
ordnung getestet werden, die für eine valide Aussage 
hinsichtlich der Funktionalität des Prototypen ange-
messen ist oder

c)   Prototypen in ein System integriert werden und die 
Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems untersucht 
werden muss.

Die experimentelle Entwicklung umfasst keine routine-
mäßigen oder regelmäßigen Änderungen an bestehenden 
Produkten, Produktionslinien, Produktionsverfahren, 
Dienstleistungen oder anderen laufenden betrieblichen 
Prozessen, selbst wenn diese Änderungen Verbesserun-
gen darstellen sollten.

2.4
Gefördert werden können auch Durchführbarkeitsstu-
dien zur Vorbereitung experimenteller Entwicklung so-
wie industrieller Forschung.

3
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfän-
ger

Zuwendungsberechtigt sind Antragsteller, die zum Zeit-
punkt der Auszahlung einer Zuwendung eine Betriebs-
stätte oder Niederlassung in Nordrhein-Westfalen 
 haben. Zuwendungsempfänger von außerhalb Nord-
rhein-Westfalens können gefördert werden, wenn sie als 
Partner einer wirksamen Zusammenarbeit gemäß Arti-
kel 2 Ziffer 90 AGVO in einem Verbundvorhaben für die 
Durchführung und den Erfolg des Verbundvorhabens er-
forderlich sind.

3.1
Antragsberechtigt sind juristische Personen des öffentli-
chen Rechts und des Privatrechts, so zum Beispiel:

a)  Unternehmen,

b)  Hochschulen und sonstige Forschungseinrichtungen,

c)  Gemeinden und Gemeindeverbände.

Daneben sind auch natürliche Personen Antragsberech-
tigte, soweit sie Unternehmer sind.

Bevorzugt gefördert werden Kooperationen von Unter-
nehmen untereinander sowie gemeinschaftliche Vorha-
ben von Wissenschaft und Wirtschaft (Kooperationspro-
jekte, siehe auch Nummer 4.2).

3.2
Nicht antragsberechtigt sind:

a)   Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung 
aufgrund eines früheren Beschlusses der Europäi-
schen Kommission zur Feststellung der Unzulässig-
keit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem 
Binnenmarkt nicht nachgekommen sind.

b)   Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne von Arti-
kel 2 Ziffer 18 AGVO.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Das Vorhaben muss überwiegend (mehr als 50 Prozent 
der zuwendungsfähigen Ausgaben) auf dem Territorium 
des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen realisiert wer-
den. Eine Regelung betreffend die Verwendung der 

lung und mit besonderen Bestimmungen für regionale 
Entwicklung und mit besonderen Bestimmungen hin-
sichtlich des Ziels „Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“ und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr.  1080/2006 (ABl. L 347 vom 20. 12. 2013, 
S. 289) 

und die zu den vorstehenden Verordnungen erlassenen 
Delegierten Verordnungen und Durchführungsverord-
nungen der EU.

1.3
Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung 
besteht nicht. Die zuständige Bewilligungsstelle (siehe 
Nummer 6.2) entscheidet aufgrund ihres pfl ichtgemäßen 
Ermessens im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Förderung

Gegenstand der Förderung sind anwendungsorientierte 
Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsprojekte 
sowie Durchführbarkeitsstudien im Bereich „Rationelle 
Energieverwendung, regenerative Energien und Energie-
sparen“ mit dem Ziel, klima- und umweltschädliche 
Emissionen zu reduzieren.

Gefördert werden können Vorhaben, die zur Erreichung 
der Klimaschutzziele des Landes und zur Stärkung der 
technologischen oder wissenschaftlichen Basis in Nord-
rhein-Westfalen beitragen. 

Es darf sich bei dem Vorhaben weder um eine Repara-
tur- oder Ersatzteilbeschaffung, noch um eine gesetzlich 
vorgeschriebene oder behördlich angeordnete Maß-
nahme handeln.

2.1
Gefördert werden können Vorhaben der industriellen 
Forschung oder experimentellen Entwicklung insbeson-
dere in den Bereichen:

a)  Abwärmenutzung

b)   Ausgleich fl uktuierender erneuerbarer Einspeisungen 
in die Energienetze (auch sektorübergreifend)

c)  Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologien

d)  Energieeffizienz

e)  Energienetze

f)  Erneuerbare Energien

g)  Klimagerechtes Bauen

h)  Kraftstoffe und Antriebe der Zukunft

i)   Kraft-Wärme-Kopplung sowie Kraft-Wärme-Kälte-
Kopplung

j)  Kraftwerke 

k)  Speichertechnologien

Dazu gehören auch Demonstrationsvorhaben und Pilot-
projekte (siehe Nummer 2.3).

2.2
Innovative Vorhaben in anderen Energiethemenfeldern 
können bei außerordentlichem Landesinteresse gefördert 
werden.

2.3
Die „industrielle Forschung“ umfasst planmäßiges For-
schen oder kritisches Erforschen zur Gewinnung neuer 
Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, neue Pro-
dukte, Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln 
oder wesentliche Verbesserungen bei bestehenden Pro-
dukten, Verfahren oder Dienstleistungen herbeizufüh-
ren. Hierzu zählen auch die Entwicklung von Teilen 
komplexer Systeme und unter Umständen auch der Bau 
von Versuchsmustern beziehungsweise Prototypen in ei-
ner Laborumgebung oder in einer Umgebung mit simu-
lierten Schnittstellen zu bestehenden Systemen.

2.3.1
Die „experimentelle Entwicklung“ kann folgende Maß-
nahmen umfassen:

a)   Entwicklung von Prototypen, Demonstrationsmaß-
nahmen, Pilotprojekten sowie die Erprobung und Va-
lidierung neuer oder verbesserter Produkte, Verfah-
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 Fördermittel zugunsten einheimischer, das heißt in 
Nordrhein-Westfalen hergestellter Waren oder in Nord-
rhein-Westfalen erbrachter Dienstleistungen zwecks 
 Realisierung des geförderten Vorhabens ist gemäß Arti-
kel 1 Absatz 5 Buchstabe b der AGVO damit nicht ver-
bunden.

4.2
Bei einem Kooperationsprojekt von mindestens zwei un-
abhängigen Partnern mit Blick auf einen Wissens- oder 
Technologieaustausch oder auf ein gemeinsames Ziel, 
wobei die Partner den Gegenstand des Verbundprojekts 
gemeinsam festlegen, einen Beitrag zu seiner Durchfüh-
rung leisten und seine Risiken und Ergebnisse teilen, 
müssen die Projektpartner ihre Rechte und Pfl ichten zur 
Erfüllung des Zuwendungszwecks in einem Kooperati-
onsvertrag regeln.

4.3
Es werden nur Vorhaben gefördert, für die die Zuwen-
dungsempfänger vor Beginn des Vorhabens einen 
schriftlichen Antrag bei der Bewilligungsbehörde ge-
stellt haben und mit dem vor Erteilung des Zuwen-
dungsbescheides noch nicht begonnen worden ist.

5
Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

Die Förderung auf der Basis dieser Richtlinie erfolgt für 
Vorhaben, die nicht nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) gefördert werden, in dem von der AGVO 
für Beihilfen für Forschung und Entwicklung vorgege-
benen Rahmen.

5.1 
Zuwendungsart

Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung.

5.2 
Finanzierungsart

Die Förderung erfolgt als Zuschuss im Wege der Anteil-
fi nanzierung. Eine Förderung der projektbezogenen zu-
wendungsfähigen Ausgaben (siehe Nummer  5.3) an 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen kann in de-
ren nicht-wirtschaftlicher Forschungs- und Entwick-
lungstätigkeit als Vollfi nanzierung bewilligt werden,

a)   wenn die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwen-
dungsempfänger an der Erfüllung des Zwecks gegen-
über dem förderpolitischen Landesinteresse kein oder 
ein nur geringes eigenes wirtschaftliches Interesse 
hat oder

b)   wenn die Erfüllung des Zwecks in dem notwendigen 
Umfang nur bei Übernahme sämtlicher zuwendungs-
fähiger Ausgaben durch das Land möglich ist und

c)   wenn kein Unternehmen selektiv von den Ergebnis-
sen bevorteilt wird und 

d)   sofern die Hochschule oder Forschungseinrichtung 
über eine Trennungsrechnung zwischen ihrer nicht-
wirtschaftlichen und wirtschaftlichen Tätigkeit ver-
fügt.

Die Zuwendung an eine Forschungseinrichtung oder 
Forschungsinfrastruktur ist beihilfefrei, wenn die Ein-
richtung oder Infrastruktur fast ausschließlich für eine 
nichtwirtschaftliche Tätigkeit genutzt wird und wenn 
die für die betreffende wirtschaftliche Tätigkeit jährlich 
zugewiesene Kapazität nicht mehr als 20 Prozent der 
jährlichen Gesamtkapazität der betreffenden Einrich-
tung beziehungsweise Infrastruktur beträgt. Weitere 
 Voraussetzung für die Beihilfefreiheit ist, dass die 
 wirtschaftliche Nutzung mit dem Betrieb der For-
schungseinrichtung oder Forschungsinfrastruktur un-
mittelbar verbunden und dafür erforderlich ist oder die 
wirtschaftliche Nutzung in einem untrennbaren Zusam-
menhang mit der nichtwirtschaftlichen Haupttätigkeit 
steht.

Der Anteil von 20 Prozent der jährlichen Gesamtkapazi-
tät der betreffenden Einrichtung, bezieht sich auf dieje-
nige Einrichtung, die mit ihrer organisatorischen Struk-
tur und dem ihr effektiv zur Verfügung stehendem 
Kapital, Material und Personal die betreffende Aktivität 
alleine ausführen könnte.

5.3
Zuwendungsfähige Ausgaben

Zuwendungsfähig sind die in unmittelbarem Zusam-
menhang mit der Durchführung des Vorhabens stehen-
den und zur Zielerreichung notwendigen Ausgaben be-
ziehungsweise Gemeinausgaben.

Zuwendungsfähige Ausgabenarten sind: 

a)   Personalausgaben ohne Stammpersonal der Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen, soweit das 
Personal für das Vorhaben eingesetzt wird und erfor-
derlich ist. Bei Institutionen, die überwiegend aus 
Mitteln der öffentlichen Hand fi nanziert werden, darf 
das Personal in der Bezahlung nicht besser gestellt 
werden als vergleichbare Landesbedienstete;

b)   Ausgaben für Geräte und Ausrüstung, soweit und so-
lange sie für das Vorhaben angeschafft und genutzt 
werden. Wenn diese Instrumente und Ausrüstungen 
nicht während ihrer gesamten Lebensdauer für das 
Vorhaben verwendet werden, gilt nur die nach den 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ermit-
telte Wertminderung während der Dauer des Vorha-
bens als zuwendungsfähig. 

  Bei Zuwendungen an Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen in deren nichtwirtschaftlicher Tätig-
keit (Beihilfefreiheit) können Ausgaben für Geräte 
und Ausrüstungen in Höhe von deren geplanten An-
schaffungsausgaben angesetzt werden. Die Zuwen-
dungsempfängerin darf über sie vor Ablauf der im 
Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung 
nicht verfügen.

c)   Ausgaben für Auftragsforschung, für Beratung und 
projektbezogene Dienstleistungen, die ausschließlich 
für das Vorhaben genutzt werden;

d)   Gemeinausgaben, soweit diese nicht durch öffentli-
che Haushalte bereits gedeckt sind. Als zuwendungs-
fähige Gemeinausgaben können berücksichtigt wer-
den: Miete (Verwaltungsgebäude), Mietnebenkosten, 
Personalkosten Verwaltung (Buchhaltung, Personal-
wesen), Telefon, Internet, Büromaterial, Kopierer, 
EDV (ohne Produktion) und Porto;

e)   sonstige vorhabenbezogene Betriebsausgaben (unter 
anderem für Material, Verbrauchsmaterial, projekt-
bezogene Lizenzen, Miet- und Leasingausgaben, Aus-
gaben für Spezialliteratur), die unmittelbar durch 
das Vorhaben entstehen; 

f)   Reiseausgaben, die durch das Vorhaben verursacht 
werden, nach Maßgabe des Landesreisekostengeset-
zes NRW. 

Die Bemessung der zuwendungsfähigen Ausgaben er-
folgt auf der Grundlage der voraussichtlichen Ist-Ein-
nahmen oder der voraussichtlichen Ist-Ausgaben der 
Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfän-
gers, die dem Vorhaben zuzurechnen sind.

5.4
Höhe der Zuwendung („Beihilfeintensität“)

Die auf der Grundlage der förderfähigen Ausgaben des 
Vorhabens errechnete „Beihilfeintensität“ darf folgende 
Höchstgrenzen nicht überschreiten:

5.4.1
Durchführbarkeitsstudien zur Vorbereitung der indust-
riellen Forschung und experimentellen Entwicklung: 

a)  Bei kleinen Unternehmen gemäß Anlage 1: 70 Prozent 

b)   Bei mittleren Unternehmen gemäß Anlage 1: 60 Pro-
zent 

c)  Bei Großunternehmen gemäß Anlage 1: 50 Prozent 

d)   Studien bei Hochschulen und Forschungseinrichtun-
gen können im nicht-wirtschaftlichen Bereich bei be-
sonderem Landesinteresse bis zu 100 Prozent geför-
dert werden. 

5.4.2
Vorhaben der industriellen Forschung: 50 Prozent 

5.4.3
Vorhaben der experimentellen Entwicklung: 25 Prozent 
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5.4.4
Aufschlag auf Fördersätze gemäß Nummer  5.4.2 und 
5.4.3 für Beihilfen an mittlere Unternehmen: 10 Prozent

5.4.5
Aufschlag auf Fördersätze gemäß Nummer  5.4.2 und 
5.4.3 für Beihilfen an kleine Unternehmen: 20 Prozent

5.4.6
Aufschlag auf Fördersätze gemäß Nummer  5.4.2 und 
5.4.3, unter Berücksichtigung der Nummer 5.4.7, bei Er-
füllung einer der folgenden Voraussetzungen: 15 Prozent

5.4.6.1
Das Vorhaben betrifft die wirksame Zusammenarbeit im 
Sinn von Artikel 2 Nummer 90 AGVO zwischen wenigs-
tens zwei eigenständigen Unternehmen und erfüllt fol-
gende Voraussetzungen:

a)   Kein einzelnes Unternehmen darf mehr als 70 Pro-
zent der förderfähigen Ausgaben bestreiten.

b)   Das Vorhaben muss die wirksame Zusammenarbeit 
mit mindestens einem KMU beinhalten oder grenz-
übergreifend sein, das heißt, die Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeiten müssen in mindestens zwei 
EU-Mitgliedstaaten oder einem Mitgliedstaat und ei-
ner Vertragspartei des EWR-Abkommens durchge-
führt werden. 

5.4.6.2
Das Vorhaben betrifft die wirksame Zusammenarbeit 
zwischen einem Unternehmen und einer Forschungsein-
richtung, insbesondere im Rahmen der Koordinierung 
nationaler Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
und erfüllt folgende Voraussetzungen: 

a)   Der Aufwand der Forschungseinrichtung beträgt 
mindestens 10 Prozent des gesamten Arbeits- und 
Ausgabenplans (das heißt: die Forschungseinrichtung 
muss einen Anteil von mindestens 10 Prozent an den 
förderfähigen Gesamtausgaben des Verbundes hal-
ten).

b)   Die Forschungseinrichtung hat das Recht, die Ergeb-
nisse der Arbeiten zu veröffentlichen, soweit sie von 
der Einrichtung durchgeführt wurden.

5.4.6.3
a)   Nur im Falle der industriellen Forschung: Die Ergeb-

nisse des Vorhabens werden auf technischen und wis-
senschaftlichen Konferenzen weit verbreitet oder in 
wissenschaftlichen und technischen Zeitschriften 
veröffentlicht oder in Informationsträgern (Daten-
banken, bei denen jeder Zugriff zu den unbearbeite-
ten Forschungsdaten hat) oder durch gebührenfreie 
beziehungsweise Open-Source-Software zugänglich 
gemacht.

b)   Im Rahmen von Nummer  5.4.6.1 und 5.4.6.2 gilt die 
Auftragsforschung nicht als wirksame Zusammenar-
beit.

5.4.7
Die „Beihilfeintensität“ darf bei kleinen Unternehmen 
80 Prozent nicht überschreiten.

5.5
Beihilfehöchstintensitäten 

Die maximalen Beihilfeintensitäten für Unternehmen 
der gewerblichen Wirtschaft sowie Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen im Bereich ihrer wirtschaftli-
chen Tätigkeit ergeben sich aus Anlage 1.

5.6
Mindestbetrag

Eine Zuwendung wird nur gewährt, wenn die Zuwen-
dung im Einzelfall mehr als 25 000 Euro beträgt.

5.7 
Sonstiges 

Zweckgebundene Spenden, die nicht staatliche oder 
kommunale Mittel sind, können bei der Bemessung der 
Zuwendung außer Betracht bleiben und den verbleiben-
den Eigenanteil der Zuwendungsempfängerin und des 
Zuwendungsempfängers ersetzen, soweit ihm ein aus ei-

genen Mitteln zu erbringender Anteil von 10 Prozent der 
zuwendungsfähigen Gesamtausgaben verbleibt.

Weiterleitungen von Zuwendungen durch eine Erstemp-
fängerin oder einen Erstempfänger an Dritte sind ausge-
schlossen.

Eine De-minimis-Förderung darf mit anderen staatli-
chen Beihilfen nicht kumuliert werden, wenn die Kumu-
lierung dazu führen würde, dass die höchste einschlägige 
Beihilfeintensität oder der höchste einschlägige Beihilfe-
betrag überschritten wird.

Eine Förderung nach der AGVO darf mit anderen staat-
lichen Beihilfen – einschließlich Beihilfen nach der Ver-
ordnung (EU) Nr.  1407/2013 (De-minimis-Beihilfen) – 
nicht kumuliert werden, es sei denn,

–  die andere Beihilfe bezieht sich auf unterschiedliche 
bestimmbare beihilfefähige Kosten, oder

–  es wird die höchste nach der AGVO für diese Beihilfen 
geltende Beihilfeintensität beziehungsweise der höchste 
nach der AGVO für diese Beihilfen geltende Beihilfe-
betrag nicht überschritten.

6 
Antrags- und Bewilligungsverfahren

6.1
Antragsverfahren

Die Förderung von Projekten erfolgt entweder auf der 
Grundlage themenorientierter Projektaufrufe (beispiels-
weise Förderwettbewerbe) oder unabhängig von Aufru-
fen.

Anträge sind unter Verwendung der entsprechenden 
progres.nrw – Innovation-Formulare schriftlich zu stel-
len.

Für Fördervorhaben im Rahmen des Projektaufrufes 
„KWK Modellkommune 2012 bis 2017“ des Ministe-
riums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,  
Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein- 
West falen vom 10. 10. 2012 sind die Anträge an die 
Bezirks regierung Arnsberg zu stellen (http://www.bezreg-
arns berg.nrw.de).

Hausanschrift:
Bezirksregierung Arnsberg
Goebenstr. 25
44135 Dortmund

Für alle sonstigen Fördervorhaben sind die Anträge an 
die LeitmarktAgentur.NRW/Bereich ETN zu stellen 
(www.leitmarktagentur.nrw.de).

Hausanschrift:
Forschungszentrum Jülich GmbH
LeitmarktAgentur.NRW / Bereich ETN
Technologiezentrum Jülich
Karl-Heinz-Beckurts-Str. 13
52428 Jülich

Bei der Antragstellung muss das Einverständnis erklärt 
werden, dass alle im Zusammenhang mit der Förderung 
bekannt gewordenen Daten von der Bewilligungsstelle 
(Bewilligungsbehörde) oder der von ihr beauftragten 
Stelle auf Datenträger gespeichert und von ihnen oder in 
ihrem Auftrag für Zwecke der Statistik und der Erfolgs-
kontrolle für die Wirksamkeit des Förderprogramms 
ausgewertet, an den nordrhein-westfälischen Landtag 
und an Einrichtungen des Landes, des Bundes und der 
Europäischen Union weitergeleitet und Auswertungser-
gebnisse veröffentlicht werden. Dies betrifft nicht die 
Ergebnisse des Vorhabens.

6.1.1
Der Antrag muss mindestens die folgenden Angaben 
enthalten:

a)  Name und Größe des Unternehmens,

b)   Beschreibung des Vorhabens mit Angabe des Beginns 
und des Abschlusses,

c)  Standort des Vorhabens,

d)  die geplanten Ausgaben des Vorhabens,
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e)   Art der Finanzierung (siehe Nummer  5.2) und die 
Höhe der für das Vorhaben benötigten öffentlichen 
Mittel.

6.1.2

Im Rahmen des Zuwendungsantrags ist darzulegen,

–  welche konkreten Ziele erreicht werden sollen, 

–  der Innovationsgrad im Vergleich zum Stand der 
Technik, 

–  welche Arbeiten zur Zielerreichung durchgeführt wer-
den sollen, 

–  anhand welcher Indikatoren die Wirksamkeit bezie-
hungsweise die Zielerreichung beurteilt werden kann, 

–  das wissenschaftlich-technische sowie wirtschaftliche 
Risiko,

–  das Verwertungspotenzial sowie

–  das Mengen- und Wertgerüst der zur Zielerreichung 
geplanten Ausgaben.

Die Beschreibung der Ziele, der durchzuführenden Ar-
beiten und des Mengen- und Wertgerüstes muss nach-
vollziehbar, bewertbar und kontrollierbar sein.

6.1.3

Öffentlich-rechtliche und private Genehmigungen, die 
zur Durchführung des Vorhabens erforderlich sind, sol-
len mit dem Antrag eingereicht werden und müssen spä-
testens zum Zeitpunkt der Bewilligung vorliegen.

6.2

Bewilligungsverfahren

Bewilligende Stelle für Fördervorhaben im Bereich 
KWK-Modellkommune ist die

Bezirksregierung Arnsberg
Seibertzstr. 1
59821 Arnsberg.

Bewilligende Stelle für alle sonstigen Fördervorhaben, 
sofern von den Landesministerien hierfür beauftragt, ist 
die

Forschungszentrum Jülich GmbH
LeitmarktAgentur.NRW / Bereich ETN
Technologiezentrum Jülich
Karl-Heinz-Beckurts-Str. 13
52428 Jülich.

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuschüsse sowie für die Prüfung der Verwendung, die 
Rücknahme oder den Widerruf des Zuwendungsbeschei-
des, gegebenenfalls die Rückforderung der gewährten 
Zuschüsse und die Verzinsung gilt das Verwaltungsver-
fahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen.

Erhaltene Förderungen werden gemäß Artikel 9 AGVO 
veröffentlicht und können im Einzelfall gemäß Artikel 
12 AGVO von der Kommission geprüft werden.

6.3

Nachweis der Verwendung

Der Nachweis der verwendeten Mittel ist unter Verwen-
dung beziehungsweise sinngemäßer Anwendung des 
Grundmusters 3 (Anlage 4 zu Nummer 10.3 VVG) gegen-
über der zuständigen bewilligenden Stelle zu führen.

7 

Schlussvorschriften

Die Förderrichtlinie tritt am Tag nach der Veröffent-
lichung in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2020 
außer Kraft.
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Anlage 1 

Beihilfeintensitäten 

Tabellarische Darstellung der maximalen „Beihilfeintensitäten“ für Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft sowie Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Bereich 
ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit:  

 Kleine * 
Unternehmen  
 
 
bis zu 

Mittlere * 
Unternehmen  
 
 
bis zu 

Große * 
Unternehmen  
und 
Hochschulen 
im 
wirtschaftlich 
tätigen Bereich 
 
bis zu 

Industrielle Forschung 70 Prozent 60 Prozent 50 Prozent 
 
Industrielle Forschung mit  
 wirksamer Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen, wobei 
kein Unternehmen allein mehr als 
70 Prozent des Projektvolumens 
bearbeitet; bei Großunternehmen: 
grenzübergreifend oder mit 
wenigstens einem KMU 
oder 

 wirksamer Zusammenarbeit von 
Unternehmen und 
"Forschungseinrichtungen" 
oder 

 Weiterverbreitung der Ergebnisse 
 

 
80 Prozent 

 
75 Prozent 

 
65 Prozent 

Experimentelle Entwicklung 45 Prozent 35 Prozent 25 Prozent 
 
Experimentelle Entwicklung mit 
 wirksamer Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen, wobei 
kein Unternehmen allein mehr als 
70 Prozent des Projektvolumens 
bearbeitet; bei Großunternehmen: 
grenzübergreifend oder mit 
wenigstens einem KMU 
oder 

 wirksamer Zusammenarbeit von 
Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen 

 
60 Prozent 

 
50 Prozent 

 
40 Prozent 

Durchführbarkeitsstudien zur 
Vorbereitung der industriellen 
Forschung und/oder 
experimentellen Entwicklung 

 
70 Prozent 

 
60 Prozent 

 
50 Prozent 

* gem. Anhang I der AGVO, KMU-Definition. Die Einordnung erfolgt unabhängig von der 
Rechtsform der Antragsstellenden. 

– MBl. NRW. 2015 S. 338
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II.

Ministerpräsidentin 

Verleihung des Verdienstordens
des Landes Nordrhein-Westfalen

Bek. d. Ministerpräsidentin – III A 4-150-1/71 –
v. 17. 4. 2015

Die Ministerpräsidentin hat nachstehend genannten Per-
sönlichkeiten den Verdienstorden des Landes Nord-
rhein-Westfalen verliehen:

Dietmar Bär, Berlin 

Klaus J. Behrendt, Berlin

Alfred Beyer, Mülheim an der Ruhr 

Anke Brunn, Staatsministerin a.D., Köln 

Mevlüde Genç, Solingen 

Heinz Hilgers, Dormagen 

Friedrich Joussen, Duisburg 

Hartmut Miksch, Düsseldorf 

Dr. med Niels Pörksen, Bielefeld 

Helmut Schorsch, Duisburg 

Heinrich Schwettmann, Hüllhorst 

– MBl. NRW. 2015 S. 344

Landschaftsverband Rheinland (LVR)

Vertretungsbefugnisse für die LVR-HPH-Netze
des Landschaftsverbandes Rheinland
Bek. d. Landschaftsverbandes Rheinland 

v. 30. 3. 2015

Veröffentlichung der Vertretungsbefugnisse für das

– LVR-HPH-Netz Niederrhein

– LVR-HPH-Netz Ost

– LVR-HPH-Netz West

Gemäß § 3 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 
2004 (GV. NRW. S.  644 ), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 13.  August 2012 (GV. NRW.  
S.  296), in Verbindung mit §  7 Abs.  2 der Betriebssat-
zung für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen 
vom 28. Februar 2011 (GV. NRW. S.  180) wird hiermit 
die Vertretungsbefugnis für die LVR-HPH-Netze veröf-
fentlicht:

§ 1 Vertretung der LVR-HPH Netze: 

1.
In allen zur laufenden Betriebsführung sowie allen sons-
tigen zum Betrieb des jeweiligen LVR-HPH-Netzes ge-
hörenden Angelegenheiten, die der Entscheidung der Be-
triebsleitung unterliegen, wird der Landschaftsverband 
Rheinland durch ihre Fachliche Direktorin/ihren Fachli-
chen Direktor und durch ihre Kaufmännische Direkto-
rin/ihren Kaufmännischen Direktor gemeinschaftlich 
vertreten. 

2.
Im Falle der Verhinderung des Betriebsleitungsmitglie-
des nimmt die jeweilige Vertreterin/der jeweilige Vertre-
ter seine Aufgaben wahr. 
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Mitglieder der Betriebsleitung des LVR-HPH-Netzes Niederrhein sind:

Fachlicher Direktor: Thomas Ströbele

Kaufmännischer Direktor: Ralf Klose

Stellvertretungen der Betriebsleitung sind: 

Stellvertretende Fachliche Direktorin (komm.): Brigitte Balzer

Stellvertretender Kaufmännischer Direktor (komm.): Karl-Heinz Pillen

Mitglieder der Betriebsleitung des LVR-HPH-Netzes Ost sind:

Fachlicher Direktor: Gerald Schueler

Kaufmännischer Direktor: Norbert Klein

Stellvertretungen der Betriebsleitung sind: 

Stellvertretende Fachliche Direktorin: Sonja Weiblen

Stellvertretende Kaufmännische Direktorin: Barbara Kaus

Mitglieder der Betriebsleitung des LVR-HPH-Netzes West sind:

Fachliche Direktorin: Ida Nottelmann

Kaufmännischer Direktor: Michael Kasten

Stellvertretungen der Betriebsleitung sind: 

Stellvertretender Fachlicher Direktor: Freiherr Wilderich von Weichs

Stellvertretender Kaufmännischer Direktor: Uwe Schultes

Institut für Konsulentenarbeit: 

Leitung des Institutes:  Claudia Schmidt

§ 2 Verpfl ichtungserklärungen

1.
Verpfl ichtende Erklärungen der nicht laufenden Be-
triebsführung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit gem. §  7 
Abs. 3 der Betriebssatzung für den LVR-Verbund Heil-
pädagogischer Hilfen i. V. m. § 21 Abs. 1 Landschaftsver-
bandsordnung – LVerbO – der Unterzeichnung durch die 
Direktorin bzw. den Direktor des Landschaftsverbandes 
Rheinland oder der allgemeinen Vertreterin bzw. des all-
gemeinen Vertreters und der/des sachlich zuständigen 
Landesrätin bzw. Landesrates. Zu den Geschäften der 
nicht laufenden Betriebsführung gehören alle Angele-
genheiten, die nach der Betriebssatzung für den LVR-
Verbund Heilpädagogischer Hilfen vom 28. Februar 
2011 in die Zuständigkeit der Landschaftsversammlung, 
eines ihrer Ausschüsse oder in die der Direktorin bzw. 
des Direktors des Landschaftsverbandes Rheinland fal-
len.

2.
Das Formerfordernis nach §  7 Abs.  3 der Betriebssat-
zung für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen 
i. V. m. §  21 Abs.  1 LVerbO wird gem. §  21 Abs.  2 
LVerbO auch insoweit gewahrt, als eine von der Direk-
torin bzw. dem Direktor des Landschaftsverbandes 
Rheinland oder der allgemeinen Vertreterin bzw. des all-
gemeinen Vertreters und der/des sachlich zuständigen 
Landesrätin bzw. Landesrates unterzeichnete Vollmacht 
vorliegt.

§ 3 Zeichnungsbefugnisse
In Geschäften der laufenden Betriebsführung sind fol-
gende Befugnisse zur Abgabe formfreier Verpfl ichtungs-
erklärungen übertragen:

a)   Die Betriebsleitungsmitglieder sind für die Ge-
schäftsbereiche, die ihnen zur alleinigen Verantwor-
tung übertragen sind, bis zu einer Höhe von 175.000 € 
allein zeichnungsberechtigt. Für arbeitsrechtliche 
Maßnahmen gilt §  8 der Betriebssatzung für den 
LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen.

b)   Alle darüber hinausgehenden Verpfl ichtungserklä-
rungen bedürfen der gemeinsamen Unterzeichnung 
durch alle Betriebsleitungsmitglieder der jeweiligen 
LVR-HPH-Netze.

§ 4 Inkraftsetzung

Die Vertretungsbefugnisse treten mit sofortiger Wirkung 
in Kraft. Die Vertretungsbefugnisse vom 17. Oktober 
2008 (MBl. NRW. S.  508) werden hiermit gleichzeitig 
 widerrufen. 

Köln, den 30. 3. 2015

Die Direktorin 
des Landschaftsverbandes Rheinland

L u b e k

– MBl. NRW. 2015 S. 344

Vertretungsbefugnisse für die LVR-Kliniken 
des Landschaftsverbandes Rheinland
Bek. d. Landschaftsverbandes Rheinland 

v. 30. 3. 2015

Veröffentlichung der Vertretungsbefugnisse für  

–  die LVR-Klinik Bedburg-Hau

–  die LVR-Klinik Bonn

–  die LVR-Klinik Düren

–  das LVR-Klinikum Düsseldorf – Kliniken der Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf

–  das LVR-Klinikum Essen – Kliniken und Institut der 
Universität Duisburg-Essen

–  die LVR-Klinik Köln

–  die LVR-Klinik Langenfeld

–  die LVR-Klinik Mönchengladbach

–  die LVR-Klinik Viersen

–  die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen
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Gemäß § 4 Abs. 2 der Verordnung über den Betrieb ge-
meindlicher Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen – 
Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung – vom 5. Au-
gust  2009 (GV.  NRW.  S.  434), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 13. August  2012 
(GV.  NRW.  S.  297), in Verbindung mit §  11 Abs.  2 der 
Betriebssatzung für die LVR-Kliniken vom 28.  Au-
gust 2009 (GV. NRW. S. 796) – KHBS – wird hiermit die 
Vertretungsbefugnis für die Kliniken des Landschafts-
verbandes Rheinland veröffentlicht:

§ 1 Vertretung der LVR- Kliniken: 

1.
In allen zur laufenden Betriebsführung sowie allen sons-
tigen zum Betrieb der Klinik gehörenden Angelegenhei-
ten, die der Entscheidung des Klinikvorstandes unterlie-

Mitglieder des Klinikvorstandes der LVR-Klinik Bedburg-Hau sind:

Vorstandsvorsitzender und Kaufmännischer Direktor als Leiter 

des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes: Stephan Lahr

Ärztliche Direktorin: Dr. Marie Brill

Pfl egedirektorin als Leitende Pfl egekraft: Christa Kreuzhof

Stellvertretungen der Vorstandsmitglieder sind: 

Stellvertretender Kaufmännischer Direktor: Edgar Seeber

Stellvertretender Ärztlicher Direktor: Dr. Jack Kreutz

Stellvertretender Pfl egedirektor: Carsten Schmatz

Mitglieder des Klinikvorstandes der LVR-Klinik Bonn sind:

Vorstandsvorsitzender und Kaufmännischer Direktor als Leiter 

des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes: Ludger Greulich

Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Markus Banger

Pfl egedirektor als Leitende Pfl egekraft: Heinz Lepper

Stellvertretungen der Vorstandsmitglieder sind: 

Stellvertretender Kaufmännischer Direktor: Christoph Schwickart

Stellvertretender Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Rolf Biniek

Stellvertretende Pfl egedirektorin: Elvira Lange

Mitglieder des Klinikvorstandes der LVR-Klinik Düren sind:

Vorstandsvorsitzender und Kaufmännischer Direktor als Leiter 

des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes: Michael van Brederode

Ärztliche Direktorin: Dr. Ulrike Beginn-Göbel

Pfl egedirektorin als Leitende Pfl egekraft: Sarina Schreiber

Stellvertretungen der Vorstandsmitglieder sind: 

Stellvertretender Kaufmännischer Direktor: Frank Menzel

Stellvertretender Ärztlicher Direktor: Dr. Norbert Weißig

Stellvertretender Pfl egedirektor: Josef Cremer

Mitglieder des Klinikvorstandes des LVR-Klinikums Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität – sind:

Vorstandsvorsitzender und Kaufmännischer Direktor als Leiter 

des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes: Joachim Heinlein

Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Gaebel

Pfl egedirektor als Leitende Pfl egekraft: Klemens Maas

Stellvertretungen der Vorstandsmitglieder sind: 

Stellvertretender Kaufmännischer Direktor: Ralf Wurth

Stellvertretender Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Tress

Stellvertretende Pfl egedirektorin: Claudia Foulon

Weiterer Stellvertreter des Ärztlichen Direktors 
(nur im Falle der Verhinderung des 1. Stellvertreters): Prof. Dr. Tillmann Supprian

gen, wird der Landschaftsverband Rheinland durch die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Klinikvorstandes 
und durch die Kaufmännische Direktion gem. §  11 
Abs.  1 KHBS gemeinschaftlich vertreten. Ist die bzw. 
der Vorsitzende des Klinikvorstandes zugleich Kauf-
männische Direktorin bzw. Kaufmännischer Direktor, so 
bedarf es der Unterschrift eines weiteren Mitgliedes des 
Klinikvorstandes.

2.
Im Falle der Verhinderung des Vorstandsmitgliedes 
nimmt die Vertreterin/der Vertreter seine Aufgaben 
wahr. Im Falle der Verhinderung der/des Vorstandsvor-
sitzenden werden ihre/seine Aufgaben durch ein anderes 
Vorstandsmitglied wahrgenommen. 
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Mitglieder des Klinikvorstandes des LVR-Klinikums Essen – Kliniken und Institut der Universität Duisburg-Essen – 
sind:

Vorstandsvorsitzende und Kaufmännische Direktorin 
als Leiterin des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes: Jane E. Splett

Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Norbert Scherbaum

Pfl egedirektorin als Leitende Pfl egekraft: Christiane Frenkel

Stellvertretungen der Vorstandsmitglieder sind: 

Stellvertretender Kaufmännischer Direktor: Holger Foullois

Stellvertretender Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Johannes Hebebrand

Stellvertretender Pfl egedirektor: Klaus Schumacher

Weiterer Stellvertreter des Ärztlichen Direktors 
(nur im Falle der Verhinderung des 1. Stellvertreters): Prof. Dr. Norbert Leygraf

Mitglieder des Klinikvorstandes der LVR-Klinik Köln sind:

Vorstandsvorsitzender und Kaufmännischer Direktor 
als Leiter des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes: Jörg Schürmanns

Ärztliche Direktorin: Prof. Dr. Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank

Pfl egedirektor als Leitende Pfl egekraft: Frank Allisat

Stellvertretungen der Vorstandsmitglieder sind: 

Stellvertretender Kaufmännischer Direktor: Harald Balzer

Stellvertretende Ärztliche Direktorin: Barbara Müller-Kautz

Stellvertretender Pfl egedirektor: René Depiereux

Mitglieder des Klinikvorstandes der LVR-Klinik Langenfeld sind:

Vorstandsvorsitzender und Kaufmännischer Direktor 
als Leiter des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes: Holger Höhmann

Ärztliche Direktorin: Jutta Muysers

Pfl egedirektorin als Leitende Pfl egekraft: Silke Ludowisy-Dehl

Stellvertretungen der Vorstandsmitglieder sind: 

Stellvertretender Kaufmännischer Direktor (komm.): Arnd Wöhler

Stellvertretender Ärztlicher Direktor: Dr. Friedrich Leidinger

Stellvertretende Pfl egedirektorin: Isolde Schmitz-Rüther

Mitglieder des Klinikvorstandes der LVR-Klinik Mönchengladbach sind:

Vorstandsvorsitzende und Kaufmännische Direktorin 
als Leiterin des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes: Dorothee Enbergs

Ärztlicher Direktor: Dr. Stephan Rinckens

Pfl egedirektor als Leitende Pfl egekraft: Jochen Möller

Stellvertretungen der Vorstandsmitglieder sind: 

Stellvertretender Kaufmännischer Direktor: Dietmar Benzerath

Stellvertretende Ärztliche Direktorin: Dr. Silvia Schöller

Stellvertretender Pfl egedirektor: Thomas Helgers

Mitglieder des Klinikvorstandes der LVR-Klinik Viersen sind:

Vorstandsvorsitzende und Kaufmännische Direktorin 
als Leiterin des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes: Dorothee Enbergs

Ärztlicher Direktor: Dr. Ralph Marggraf

Pfl egedirektor als Leitende Pfl egekraft: Jörg Mielke

Stellvertretungen der Vorstandsmitglieder sind: 

Stellvertretender Kaufmännischer Direktor: Dietmar Benzerath

Stellvertretende Ärztliche Direktorin: Dr. Heike Guckelsberger

Stellvertretende Pfl egedirektorin: Edith Jankowski

Mitglieder des Klinikvorstandes der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen sind:

Vorstandsvorsitzende und Kaufmännische Direktorin 
als Leiterin des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes: Dorothee Enbergs
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Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Dietmar Pierre König

Pfl egedirektorin als Leitende Pfl egekraft: Irmgard van Haeff

Stellvertretungen der Vorstandsmitglieder sind: 

Stellvertretender Kaufmännischer Direktor: Dietmar Benzerath

Stellvertretender Ärztlicher Direktor: Dr. Franz-Josef Küppers

Stellvertretende Pfl egedirektorin: Virginia Martinez

§ 2 Verpfl ichtungserklärungen

1.  Verpfl ichtende Erklärungen der nicht laufenden Be-
triebsführung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit gem. 
§ 11 Abs. 3 der Betriebssatzung für die LVR-Kliniken 
i. V. m. §  21 Abs.  1 Landschaftsverbandsordnung – 
LVerbO – der Unterzeichnung durch die Direktorin 
bzw. den Direktor des Landschaftsverbandes Rhein-
land oder der allgemeinen Vertreterin bzw. des allge-
meinen Vertreters und der/des sachlich zuständigen 
Landesrätin bzw. Landesrates. Zu den Geschäften 
der nicht laufenden Betriebsführung gehören alle An-
gelegenheiten, die nach der Betriebssatzung für die 
LVR-Kliniken vom 28. August 2009 in die Zuständig-
keit der Landschaftsversammlung, eines ihrer Aus-
schüsse oder in die der Direktorin bzw. des Direktors 
des Landschaftsverbandes Rheinland fallen.

2.  Das Formerfordernis nach § 11 Abs. 3 KHBS i. V. m. 
§  21 Abs.  1 LVerbO wird gem. §  21 Abs.  2 LVerbO 
auch insoweit gewahrt, als eine von der Direktorin 
bzw. dem Direktor des Landschaftsverbandes Rhein-
land oder der allgemeinen Vertreterin bzw. des allge-
meinen Vertreters und der/des sachlich zuständigen 
Landesrätin bzw. Landesrates unterzeichnete Voll-
macht vorliegt.

§ 3 Zeichnungsbefugnisse

In Geschäften der laufenden Betriebsführung sind fol-
gende Befugnisse zur Abgabe formfreier Verpfl ichtungs-
erklärungen übertragen:

a)   Die Vorstandsmitglieder sind für die Geschäftsberei-
che, die ihnen zur alleinigen Verantwortung übertra-
gen sind, bis zu einer Höhe von 175.000  € allein 
zeichnungsberechtigt. Für arbeitsrechtliche Maßnah-
men gilt § 10 der KHBS.

b)   Alle darüber hinausgehenden Verpfl ichtungserklä-
rungen bedürfen der gemeinsamen Unterzeichnung 
durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Kli-
nikvorstandes und durch die   Kaufmännische Direk-
torin bzw. den Kaufmännischen Direktor. Ist die oder 
der Vorsitzende des Klinikvorstandes zugleich Kauf-
männische Direktorin bzw. Kaufmännischer Direk-
tor, so bedarf es der Unterschrift eines weiteren Mit-
gliedes des Klinikvorstandes. 

§ 4 Inkraftsetzung

Die Vertretungsbefugnisse treten mit sofortiger Wirkung 
in Kraft. Die Vertretungsbefugnisse vom 6. Mai 2013 
(MBl. NRW. S.  185) werden hiermit gleichzeitig wider-
rufen. 

Köln, den 30. 3. 2015 

Die Direktorin 
des Landschaftsverbandes Rheinland

L u b e k

– MBl. NRW. 2015 S. 345

14. Landschaftsversammlung Rheinland; 
Feststellung eines Nachfolgers

Bek. d.  Landschaftsverbandes Rheinland 
v. 23. 4. 2015

Für das ausgeschiedene Mitglied der 14. Landschaftsver-
sammlung Rheinland 

 Herr Sebastian Stachelhaus, FDP-Fraktion 

rückt als Nachfolger aus der Reserveliste der FDP  

 Herr Philipp Wallutat 
 Hindenburgstraße 83 
 42853 Remscheid  

in die 14. Landschaftsversammlung Rheinland nach. 

Gemäß § 7 b Absatz 6 Satz 4 der Landschaftsverbands-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S.  657), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474) stelle ich den 
Nachfolger mit Wirkung vom 21. April 2015 fest und 
mache dies hiermit öffentlich bekannt. 

Köln, den 23. April 2015 

Die Direktorin 
des Landschaftsverbandes Rheinland

L u b e k

– MBl. NRW. 2015 S. 348

III.

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) 

Jahresabschluss 2013
des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebes

Bek. d. Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) 
vom 27. 4. 2015

Der Beschluss der Landschaftsversammlung Westfalen-
Lippe vom 20. November 2014 über die Feststellung des 
geprüften Jahresabschlusses 2013 des LWL-Bau- und 
Liegenschaftsbetriebes sowie der abschließende Vermerk 
der Gemeindeprüfungsanstalt NRW sind im Internet un-
ter

http://www.lwl.org/LWL/Der  LWL/Bekanntmachungen 
öffentlich bekannt gemacht worden.

Münster, 27. 4. 2015

Der Direktor
des  Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL)

Matthias  L ö b

– MBl. NRW. 2015 S. 348
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